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Steuern sparen mit dem Investitionsabzugsbetrag – 2025 noch besser und einfacher für Ihren Verein

Wenn Ihr Verein einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb unterhält – und das fängt schon dann an, wenn Sie auf Turnieren Kuchen und Getränke verkaufen – müssen Sie als Schatzmeister die 45.000-Euro-Grenze im Auge behalten. Das heißt: Macht Ihr Verein mehr als 45.000 Euro Umsatz im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, rutscht er mit diesem Vereinsbereich in die Körperschaft- und Gewerbesteuerpflicht.

Sollten Sie also 2024 ein besonders gutes Jahr gehabt haben, kann das schnell passieren. Aber es gibt glücklicherweise noch eine weitere Grenze. Es gilt nämlich:
· Liegen die Bruttoeinnahmen (einschließlich Umsatzsteuer) über der (Besteuerungs-)Grenze von 45.000 Euro UND
· liegt der Gewinn bei Vereinen oder Stiftungen über 5.000 Euro, fallen Körperschaftsteuer und damit auch Gewerbesteuer an.

ABER:
Bleibt der Gewinn unter 5.000 Euro, sind Sie aus der Steuerpflicht raus (§ 24 Körperschaftsteuergesetz (KStG) und § 11 Abs. 1 Nr. 2 Gewerbesteuergesetz (GewStG)). Das Gute: Mit einem Investitionsabzugsbetrag können Sie den Gewinn möglicherweise auf unter 5.000 Euro drücken.

Investitionsabzugsbetrag – was ist das?
Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) ermöglicht es Vereinen, bereits vor einer geplanten Investition (im wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb) einen wesentlichen Teil der voraussichtlichen Anschaffungskosten eines Wirtschaftsguts als Betriebsausgabe anzusetzen. Dadurch können Sie den steuerpflichtigen Gewinn senken und gegebenenfalls die 5.000-Euro-Grenze unterschreiten.

Begünstigt sind Vereine, die im Kalenderjahr der Investition einen Gewinn von unter 200.000 € ohne Berücksichtigung des Abzugsbetrags erzielt haben. Diese Gewinngrenze gilt unabhängig davon, ob Ihr Verein den Gewinn per Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) oder Bilanzierung ermittelt.

Die Abschreibung ist lukrativ:
· Sie können 50 % der geplanten Investitionskosten sofort gewinnmindernd ansetzen.
· Mit dem Wachstumschancengesetz wurde die Höhe der Sonderabschreibung nach § 7g Abs. 5 EStG mit Wirkung ab dem 01.01.2024 von bisher 20 % auf 40 % erhöht. Diese Regelung gilt für alle Wirtschaftsgüter, die Ihr Verein nach dem 31.12.2023 angeschafft oder hergestellt hat.


Die Vorteile liegen auf der Hand:
· Reduzierung der Steuerbelastung im Jahr der Bildung des IAB.
· Gewinnmindernde Absetzung eines Betrags in Höhe von 50 % der in den folgenden drei Jahren geplanten Investitionskosten – bis insgesamt 200.000 € – auf einen Schlag.
So gehen Sie vor – Schritt für Schritt:
1. Prüfen Sie die Voraussetzungen:
Ihr Verein muss im Jahr der Bildung des IAB einen steuerpflichtigen Gewinn von unter 200.000 € aufweisen. Dies gilt sowohl für Vereine, die eine Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) als auch für jene, die eine Bilanzierung vornehmen.
2. Planen Sie die Investition:
Der IAB darf nur für Investitionen verwendet werden, die innerhalb von drei Jahren nach Bildung des Abzugs realisiert werden. Beispiele: Anschaffung von Geräten, Fahrzeugen oder anderen Betriebsmitteln, die ausschließlich dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Vereins dienen.
3. Berechnen Sie die Investitionskosten:
Ermitteln Sie die voraussichtlichen Kosten für die geplante Investition. Bis zu 50 % dieser Summe können Sie als IAB ansetzen und dadurch den steuerpflichtigen Gewinn mindern.
4. Geben Sie den IAB in der Steuererklärung an:
Der Investitionsabzugsbetrag wird als Betriebsausgabe in der Steuererklärung des Wirtschaftsjahres ausgewiesen, in dem er gebildet wird. Stellen Sie sicher, dass die geplante Investition detailliert beschrieben ist.
5. Realisieren Sie die Investition:
Führen Sie die geplante Investition innerhalb der dreijährigen Frist durch. Erfolgt dies nicht, wird der IAB rückwirkend dem Gewinn zugerechnet und muss nachversteuert werden.
6. Sonderabschreibung nutzen:
Nach Anschaffung des Wirtschaftsguts können Sie zusätzlich zur regulären Abschreibung eine Sonderabschreibung von 40 % geltend machen, was die Steuerlast weiter senkt.
7. Dokumentieren Sie alle Maßnahmen:
Halten Sie Belege und Nachweise für die geplante und durchgeführte Investition bereit, um eventuellen Rückfragen des Finanzamts begegnen zu können.

Mit dieser Vorgehensweise können Vereine gezielt steuerpflichtige Gewinne reduzieren und gleichzeitig sinnvolle Investitionen in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb fördern.
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